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 Vorlagen-Nr.   

 1507-StR/2014  

Stadtverwaltung Eisenach 
Beschlussvorlage Stadtrat 

Dezernat Amt Aktenzeichen 

Dezernat III 61.2 61.21-
Bearbeitungsentg

elt 
 
Betreff 

 
Änderung der Höhe des Bearbeitungsentgeltes für die  Bewilligung von 
Dienstbarkeiten laut StR-Beschluss 663/2008  
 

 
Beratungsfolge Sitzung  Sitzungstermin  

Haupt- und Finanzausschuss Ö 19.03.2014  
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 26.03.2014  

 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 03500.100000  
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle :       

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

       
 
       
       

       
 
       
       

       
 
       
       

= verfügbar                       

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.: StR666/2008 Beschluss-Nr.:        Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:       
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I. Beschlussvorschlag:  
 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
1. Die mit Beschluss-Nr. 0663/2008 am 20.06.2008 un ter Punkt 2 festgesetzte Höhe 

des Bearbeitungsentgeltes für privatrechtliche Grun dstücksgeschäfte gemäß 
Punkt 1 d wird aufgehoben. 

2. Die Erhebung von Bearbeitungsentgelten im Zusamm enhang mit den 
Bearbeitungsaufwendungen für privatrechtliche Grund stücksgeschäfte zur 
Bewilligung von Dienstbarkeiten (Punkt 1 d Beschlus s- Nr. 0663/2008) wird 
bemessen auf 1 Promille der Vertragssumme/Geschäfts wert jedoch ein 
Mindestbetrag von 100,00 €/Vertrag und maximal 500, 00 €/Vertrag.  

3. Die Erhebung dieses Bearbeitungsentgeltes erfolg t für alle ab dem 01.03.2014 
rechtsverbindlich abgeschlossenen Dienstbarkeitsbew illigungen. 

 
Begründung:  
 
Die Bearbeitung von Anträgen zur Bestellung von beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeiten oder Grunddienstbarkeiten ist mit erheblichem Zeitaufwand verbunden. 
Neben der Bearbeitung der Anträge innerhalb der Verwaltungsgebäude müssen in der Regel 
Ortstermine mit den entsprechenden Fachämtern und Antragstellern im Vorfeld der 
Genehmigung, sowie zur Prüfung nach der Leitungsverlegung erfolgen.  
 
Das mit Beschluss Nr. 663/2008 beschlossene Bearbeitungsentgelt für privatrechtliche 
Grundstücksgeschäfte gemäß Punkt 1d i. V. mit Punkt 2 in Höhe von mindestens 20,- € steht 
heute nicht mehr im Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand, daher ist nach Einschätzung des 
Fachamtes eine Erhöhung des Entgeltes notwendig.  
Zu privatrechtlichen Grundstücksangelegenheiten nach Punkt 1d gemäß Beschluss-Nr. 
0663/2008 ist das Bearbeitungsentgelt nach Punkt 2. neu mit einem Mindestbetrag in Höhe 
von 100,00 €/Vertrag und maximal 500,00 €/Vertrag festzusetzen. 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
Anlage 1 - StR- Beschluss 0663/2008 vom 20.06.2008 
 
 


